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Antrag auf Unterstützung aus dem Solidaritätsfonds 
der Baugenossenschaft Frohheim Zürich (BGF) 

 
 
Gesuchstellende 

Name:  ___________________________ Vorname: _______________________________ 

 

Strasse: ___________________________ PLZ/Ort: _______________________________ 

 

Telefon: ___________________________ Mobil: _______________________________ 

 

E-Mail:  ___________________________ 

 

Geburts-Dat: ___________________________ Zivilstand:  _______________________________ 

 

Beruf:    ___________________________ Anstellung %: _______________________________ 

 

 
Einzureichende Unterlage (aller im Haushalt lebenden Personen): 
 
Kopie der letzten eingereichten Steuererklärung  
 
Anhand von dieser Steuererklärung nehmen wir eine Vorprüfung vor. Sollte sich ein Anspruch ergeben, 

würden wir Ihnen eine Liste von weiteren benötigten Belegen zukommen lassen. 

 

Grundsätzliche Voraussetzungen für eine Gesuchs Prüfung: 

1. 1/3 Regel: Der Bruttomietzins darf nicht höher sein als ein Drittel des gesamtem Haushalts -  

Nettoeinkommen. 
 

2. Einhaltung der schweizerischen SKOS Richtlinie betreffend Vermögensfreibetrag. Das Vermögen darf 

nicht höher sein: 

für Einzelpersonen    CHF 30’000 

für Ehe- oder Konkubinats Partner  CHF 50‘000 

für jedes minderjährige Kind   CHF 15’000 
      
Maximalbeitrag pro Unterstützungseinheit CHF 65'000      

      

Eine Unterstützung wird gewährt, wenn die anerkannten Ausgaben die anerkannten Einnahmen übersteigen 

und die festgelegten Vermögensfreigrenzen nicht überschritten werden.   

 



Mit Unterzeichnung dieser Anmeldung werden die Bedingungen zur Datenschutzerklärung und Verwendung sämtlicher Daten 
akzeptiert. Die Datenschutzerklärung der Baugenossenschaft Frohheim Zürich (BGF) ist online verfügbar unter 
www.bgf.zuerich/datenschutzerklaerung/ 
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Wird Ziffer 1 nicht erfüllt oder wird der Vermögensfreibetrag gemäss Ziffer 2 überschritten, besteht 

kein Anspruch auf Unterstützung aus dem BGF Solidaritätsfonds. 

 
Der Antrag und die Kopien sind bei der zuständigen Fachperson Soziales einzureichen: 
 
Nóra Turay, für die Siedlungen:  
Affoltern, Brüderhofweg, Riedgraben, Embrach, Uster, Pfäffikon ZH, Stäfa, Winterthur 
Mobil: 079 851 32 94, E-Mail: n.turay@bgf.zuerich 
 
Isabella Vogt, für die Siedlungen:  
Rossacker, Suteracher, Richterswil, Thalwil 
Mobil: 079 851 17 84, E-Mail: i.vogt@bgf.zuerich    

 

Adresse: 

Baugenossenschaft Frohheim Zürich (BGF) 

Fachbereich Soziales 

Löwenstrasse 25 

8001 Zürich   

 
 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben.  
 
Die Angaben werden vertraulich behandelt! 
 
 

 

Ort und Datum:    Unterschrift Antragstellende Person 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________________ 
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